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Der Erstemissionspreis beträgt zu Beginn der Angebotsfrist 100,00 % des Nennbetrags und wird da-

nach von der Emittentin laufend nach Marktgegebenheiten angepasst.  

Begebungstag: 15.12.2021 

Endfälligkeitstag: 15.01.2026 

EINLEITUNG 

Dieses Dokument enthält die Endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") einer Emis-

sion von Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") der VOLKSBANK WIEN AG (die 

"Emittentin"), die unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen (das "Programm") 

begeben wird. Diese Endgültigen Bedingungen wurden in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verord-

nung (EU) 2017/1129, idgF (die "Prospektverordnung"), erstellt und sind gemeinsam mit dem Pro-

gramm zur Begebung von Schuldverschreibungen vom 14.07.2021 und etwaigen Nachträgen (der 

"Prospekt") zu lesen. 

WARNUNG: Der Prospekt wird voraussichtlich bis zum 13.07.2022 gültig sein. Danach wird die 

Emittentin voraussichtlich einen neuen aktualisierten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde 

gebilligten Prospekt auf ihrer Webseite (www.volksbankwien.at, derzeit unter dem Pfad "Inves-

toren/Investor Relations/Basisprospekte") veröffentlichen und die Endgültigen Bedingungen 

sind für öffentliche Angebote ab diesem Zeitpunkt gemeinsam mit diesem neuen Prospekt zu 

lesen. 

Um sämtliche Angaben zu den Schuldverschreibungen zu erhalten, sind diese Endgültigen Bedingun-

gen, der Prospekt und etwaige Nachträge zusammen zu lesen. Der Prospekt und allfällige Nachträge 

sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesen Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen 

wird, können bei jeder Zahlstelle und am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten und 

in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter www .volksbankwien.at unter dem Pfad: 



"Investoren/Investor Relations" eingesehen werden und Kopien dieser Dokumente und der Endgültigen 

Bedingungen sind bei diesen Stellen kostenlos erhältlich.  

MiFID II Produktüberwachung: Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens 

hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass (i) 

der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen geeignete Gegenparteien, professionelle Kunden und 

Kleinanleger (wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils geltenden Fassung (Markets in 

Financial Instruments Directive II - "MiFID II") definiert) sind; (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuld-

verschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind; und (iii) die 

folgenden Vertriebskanäle in Bezug auf die Schuldverschreibungen für Kleinanleger geeignet sind: An-

lageberatung und Portfolioverwaltung und Käufe ohne Beratung, abhängig von den jeweils anwendba-

ren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertreibers (wie nachstehend definiert) gemäß 

MiFID II. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Ver-

treiber"), sollte die Zielmarktbewertung berücksichtigen. Allerdings ist ein der MiFID II unterliegender 

Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschrei-

bungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der Zielmarktbewertung )und 

für die Festlegung der geeigneten Vertriebskanäle verantwortlich, abhängig von den jeweils anwendba-

ren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertreibers gemäß MiFID II. 

Eine emissionsspezifische Zusammenfassung (die "Emissionsspezifische Zusammenfassung") der 

Schuldverschreibungen ist diesen Endgültigen Bedingungen als Anlage 1 beigefügt.  

Die Anleihebedingungen sind diesen Endgültigen Bedingungen als Anlage 2 beigefügt. 

 



TEIL I 

ANLEIHEBEDINGUNGEN 

 

Dieser Teil 1 der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Muster-Anleihebedingungen für 

Schuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG in der Variante 1 - Fixer Zinssatz (die "Muster-

Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt sind, zu lesen. Begriffe, die im Teil 1 dieser End-

gültigen Bedingungen nicht anders definiert sind, haben die gleiche Bedeutung, wie sie in den Muster-

Anleihebedingungen festgelegt sind. 

Die Leerstellen und/oder Platzhalter in den auf die Schuldverschreibung anwendbaren Bestimmungen 

der Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen An-

gaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen der Muster-Anleihebedin-

gungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Muster-Anleihebedingun-

gen, die sich auf alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, 

die weder angekreuzt oder die als nicht anwendbar erklärt werden, gelten hinsichtlich dieser Schuldver-

schreibungen als aus den Muster-Anleihebedingungen gelöscht. Die gemäß den vorstehenden Regeln 

vervollständigten Muster-Anleihebedingungen stellen die Anleihebedingungen der Schuldverschreibun-

gen dar (die "Bedingungen"). 

 

§ 1 Währung. Form. Emissionsart. Stücke-

lung. Verbriefung. Verwahrung 

 

 (Erst-) Begebungstag 15.12.2021 

 Emissionsart  Daueremission  

 Einmalemission 

 Festgelegte Währung EUR  

 Gesamtnennbetrag  EUR 2.000.000,00 mit Auf- und Abstockungs-

möglichkeit   

 Nennbetrag EUR 1.000,00 

 Sammelurkunde nicht-digitale Sammelurkunde 

 Clearing System  Wertpapiersammelbank (OeKB CSD GmbH)  

 1011 Wien, Strauchgasse 3 

 Wertpapiersammelverwahrer 

 (VOLKSBANK WIEN AG) 

 1030 Wien, Dietrichgasse 25 

 Clearstream Banking AG, 65760 Eschborn, 

Mergenthalerallee 61, Deutschland 

 Clearstream Banking S.A, société anonyme, 

1855 Luxembourg, 42 Avenue JF Kennedy, 

Großherzogtum Luxembourg 



 Euroclear Bank SA/NV, 1210 Brüssel, 1 

Boulevard du Roi Albert II, Belgien 

 [anderes Clearing System angeben] 

§ 2 Rang  

 

 Nicht-nachrangig / senior 

 Ordinary senior 

 Senior non-preferred 

 Nachrangig 

 Fundiert  

§ 3 Zinsen  

 Fixer Zinssatz (Variante 1)  

 Gleichbleibender Zinssatz   

 Verzinsungsbeginn 15.12.2021 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Zinssatz 0,30 % p.a.   

 Ansteigender Zinssatz   

 Zinszahlungstag 15.01. 

 Erster Zinszahlungstag 15.01.2023  

 Zinstagequotient  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

 Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Nullkupon (Variante 2)  

 Variable Verzinsung (Variante 3)  

 Fixer und danach variabler Zinssatz (Vari-

ante 4) 

 

 Bestimmungen über Stückzinsen  

   bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen  zahlbar  

§ 4 Rückzahlung  

 Endfälligkeitstag 15.01.2026  



 Erweiterter Fälligkeitstag Nicht anwendbar 

 Rückzahlungsbetrag 100,00 % 

§ 5  Vorzeitige Rückzahlung   

 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Emittentin 

 

 Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl 

der Emittentin 

 

 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Anleihegläubiger 

 

 Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl 

der Anleihegläubiger 

 

 Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absiche-

rungs-Kosten 

 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 100,00 % 

 Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichts-

rechtlichen Gründen (im Fall von berück-

sichtigungsfähigen Schuldverschreibun-

gen) 

 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 100,00 % 

 Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichts-

rechtlichen oder steuerlichen Gründen (im 

Fall von nachrangigen Schuldverschrei-

bungen) 

 

§ 6 Zahlungen  

 Zahlungen  Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden  

 Nicht anwendbar, siehe Variante 4 

 Zahlungen bei einer Fixzinsperiode 

(Variante 4) 

 

 Zahlungen bei einer variablen Zinsperiode 

(Variante 4) 

 

 Geschäftstagkonvention  Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

 Nicht anwendbar 



 Geschäftstagkonvention bei einer Fix-

zinsperiode 

(Variante 4) 

 

 Geschäftstagkonvention bei einer variab-

len Zinsperiode 

(Variante 4) 

 

§ 9 Beauftragte Stellen  

 Weitere Zahlstellen  Nicht anwendbar  

 Berechnungsstelle   VOLKSBANK WIEN AG 

 

§ 11 Mitteilungen  

 Webseite www.volksbankwien.at/investor-relations 

   

 

http://www.volksbankwien.at/investor-relations


TEIL II  

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DEM ANGEBOT 

 

Konditionen des Angebots 

 Bedingungen, denen das Angebot unter-

liegt 

Öffentliches Angebot in Österreich. Die Einla-

dung zur Angebotserteilung gegenüber Erster-

werbern erfolgt durch die Österreichische 

Ärzte- und Apothekerbank AG. Die Anbotstel-

lung zur Zeichnung der Schuldverschreibun-

gen hat durch die Anleger zu erfolgen. Interes-

sierte Investoren, die die Zeichnung der 

Schuldverschreibungen in Österreich beab-

sichtigen, können ab dem Beginn der Ange-

botsfrist ein Angebot zur Zeichnung der 

Schuldverschreibungen bei der jeweiligen de-

potführenden Bank in Österreich, das heißt bei 

der Österreichischen Ärzte- und Apothe-

kerbank AG oder einem anderen Kreditinstitut 

im Volksbanken-Verbund abgeben. Die Emit-

tentin behält sich die (gänzliche oder teilweise) 

Annahme der Zeichnungsangebote vor. 

 Art und Weise und Termin, auf die bzw 

an dem die Ergebnisse des Angebots of-

fen zu legen sind. 

Da es sich bei dieser Emission um eine Dauer-

emission handelt, erfolgt keine Bekanntgabe 

der Ergebnisse eines Angebotes von Schuld-

verschreibungen. 

 Frist – einschließlich etwaiger Änderun-

gen – während der das Angebot vorliegt 

Ab dem 02.11.2021 bis längstens zum Tag vor 

dem Endfälligkeitstag, wobei sich die Emitten-

tin eine vorzeitige Schließung des Angebots 

ohne Angabe von Gründen vorbehält. 

 Beschreibung des Antragsverfahrens Zeichnungsanträge sind bei der Österreichi-

schen Ärzte- und Apothekerbank und allen ös-

terreichischen Volksbanken (Mitglieder des 

Volksbanken-Verbundes) erhältlich und wer-

den von diesen entgegengenommen. 

 Angebotsfrist, während der die spätere 

Weiterveräußerung oder endgültige Plat-

zierung der Schuldverschreibungen durch 

Finanzintermediäre erfolgen kann 

Siehe Angebotsfrist oben. 

 Beschreibung der Möglichkeit zur Redu-

zierung der Zeichnungen und der Art und 

Eine Reduzierung der Zeichnungen ist grund-

sätzlich nicht vorgesehen. Der Österreichi-

schen Ärzte- und Apothekerbank AG steht 



Weise der Erstattung des zu viel gezahl-

ten Betrags an die Zeichner 

aber das Recht zur Verkürzung der Zeichnun-

gen in ihrem freien Ermessen zu; falls die Ös-

terreichische Ärzte- und Apothekerbank AG 

von diesem Recht Gebrauch macht, werden 

von den Anlegern zu viel bezahlte Beträge 

über ihre Depotbank rückerstattet werden. 

 Methode und Fristen für die Bedienung 

der Schuldverschreibungen und ihre Lie-

ferung 

Lieferung gegen Zahlung innerhalb marktübli-

cher Fristen. 

 Modalitäten und Termin für die Veröffent-

lichung der Ergebnisse des Angebots  

Die Ergebnisse des Angebots werden am End-

fälligkeitstag auf der Webseite der Emittentin 

veröffentlicht. 

 Mindestzeichnungshöhe Das Angebot sieht keine Mindestzeichnungs-

höhe vor, aufgrund des Nennbetrags der 

Schuldverschreibungen von EUR 1.000,00 

ergibt sich aber eine Mindestinvestition in die-

ser Höhe. 

 Höchstzeichnungshöhe Nicht anwendbar  

 Verteilungs- und Zuteilungsplan 

 Verfahren zur Meldung des den Zeich-

nern zugeteilten Betrags und Angabe, ob 

eine Aufnahme des Handels vor dem 

Meldeverfahren möglich ist 

Zeichner werden über ihre Depotbank über die 

Anzahl, der ihnen zugeteilten Stücke infor-

miert. 

 

Preisfestsetzung 

 Kosten, die speziell dem Zeichner oder 

Käufer über die banküblichen Spesen in 

Rechnung gestellt werden. 

Nicht anwendbar 

 Steuern, die speziell dem Zeichner oder 

Käufer in Rechnung gestellt werden. 

Nicht anwendbar 

 Platzierung und Übernahme (Underwriting) 

 Koordinatoren des Angebots (und sofern 

der Emittentin oder Bieter bekannt, Name 

und Anschrift derjenigen, die das Angebot 

in den verschiedenen Staaten platzieren) 

Nicht anwendbar 

 Vertriebsmethode  

 Nicht Syndizierte  

 Syndiziert  



 Name, Anschrift und Legal Entity Identifier 

Code der Institute, die sich fest zur Über-

nahme einer Emission verpflichtet haben, 

sowie Name, Anschrift und Legal Entity 

Identifier Code der Institute, die die Emis-

sion ohne verbindliche Zusage oder zu 

den bestmöglichen Bedingungen platzie-

ren. 

Nicht anwendbar 

 Hauptmerkmale des Übernahmevertrags Nicht anwendbar 

 Datum des Übernahmevertrages Nicht anwendbar 

 Provisionen 

 Management – und Übernahmeprovision Nicht anwendbar 

 Verkaufsprovision Nicht anwendbar 

 Börsenzulassungsprovision Nicht anwendbar 

 Andere Nicht anwendbar 

 Zulassung zum Handel und Handelsmodalitäten 

 Börsenotierung  

 Keine  

 Weitere Angaben 

 Gründe für das Angebot und Verwendung 

des Emissionserlöses 

 

 Geschätzter Nettobetrag der Erträge Da die Schuldverschreibungen im Wege einer 

Daueremission mit Aufstockungsmöglichkeit 

begeben werden, ist der Nettobetrag der Er-

träge ungewiss und kann nicht angegeben 

werden. 

 

 Geschätzte Gesamtkosten der Emission EUR 500,00 

 Rendite 0,30 % p.a., die Emissionsrendite wurde am 

Begebungstag auf Basis des Erstemissions-

preises berechnet und ist keine Indikation für 

eine Rendite in der Zukunft. 

 Interessen und Interessenkonflikte  An dem Angebot sind keine Personen außer 

der Emittentin und der Österreichischen Ärzte- 

und Apothekerbank AG maßgeblich beteiligt. 

 



 Beschlüsse, Ermächtigungen und Geneh-

migungen, aufgrund derer die Schuldver-

schreibungen begeben werden 

Vorstandsbeschluss Gesamtvorstand Nr. 750 

vom 17.12.2020 

 Es gelten die im Prospekt wiedergegebe-

nen Verkaufsbeschränkungen 

 Nicht anwendbar 

 Anwendbar 

 Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen 

(einfügen) 

Nicht anwendbar 

 Rating der Schuldverschreibungen  Für die Schuldverschreibungen ist kein Ra-

ting vorgesehen   

 

 Verantwortlichkeit 

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen ent-

haltenen Informationen wie im Prospekt bestimmt. Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als 

solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) Die Emittentin 

bestätigt, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und – soweit es 

der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Infor-

mationen ableiten konnte – keine Fakten ausgelassen wurden, deren Fehlen die reprodu-

zierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) die Emittentin hat 

diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre 

Richtigkeit. 

VOLKSBANK WIEN AG 

Durch: 

  

 

____________________________              ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANLAGE 1 

Emissionsspezifische Zusammenfassung 

[Emissionsspezifische Zusammenfassung einfügen] 

 

 

 



ANLAGE 2 

 
Anleihebedingungen  

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die VOLKSBANK WIEN AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Bestim-

mungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) 15.12.2021 

(der "Begebungstag") im Wege einer Daueremission Schuldverschreibungen (die "Schuldver-

schreibungen") in EUR (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von EUR 

2.000.000,00 (in Worten: Euro zwei Millionen) mit Auf- und Abstockungsmöglichkeit und mit ei-

nem Nennbetrag von je EUR 1.000,00 (der "Nennbetrag"). 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

(3) Sammelurkunde. Die Schuldverschreibungen sind in einer Sammelurkunde (die "Sammelur-

kunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die 

eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtigten Personen der 

Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle 

oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine 

werden nicht ausgegeben. 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger. 

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

(1) Die Schuldverschreibungen stellen Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (wie 

nachstehend definiert) dar. 

Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 

untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 

Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Forderungen der Emittentin dürfen nicht gegen Rückzahlungspflichten der Emittentin gemäß die-

sen Schuldverschreibungen aufgerechnet werden und für die Schuldverschreibungen dürfen 

keine vertraglichen Sicherheiten durch die Emittentin oder einen Dritten bestellt werden. 

http://www.volksbank.landeck.at/boersen_u_maerkte/anleihen/anleihen


(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten" bezeichnet alle (direkt begebe-

nen) Schuldtitel der Emittentin, die zu Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

gemäß Artikel 72b CRR und/oder § 100 Abs 2 BaSAG zählen, die in dem Mindestbetrag an Ei-

genmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds 

and eligible liabilities – MREL) gemäß BaSAG enthalten sind, einschließlich aller Schuldtitel, die 

aufgrund von Übergangsbestimmungen zu den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbind-

lichkeiten der CRR und/oder des BaSAG zählen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, die für eine 

Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

§ 3 

(Zinsen) 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbe-

trag ab dem 15.12.2021 (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum Verzinsungsende 

(wie nachstehend definiert) jährlich (einschließlich) mit einem Zinssatz von 0,30 % per annum 

(der "Zinssatz") verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 15.01. eines jeden Jahres zahlbar (je-

weils ein "Zinszahlungstag"). Die erste Zinszahlung erfolgt am 15.01.2023. 

(2)  Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für die maßgebliche Zinspe-

riode (wie nachstehend definiert) berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz 

und der Zinstagequotient auf den Nennbetrag angewendet werden, wobei der resultierende Be-

trag, falls die festgelegte Währung Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet 



wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet werden, und, falls die festgelegte Währung nicht Euro ist, auf 

die kleinste Einheit der festgelegten Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Ein-

heiten aufgerundet werden. 

(3)  Zinsperiode. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 

(einschließlich), der dem ersten Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab 

einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem unmit-

telbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht, wird als Zinsperiode (jeweils eine "Zinsperiode") 

bezeichnet. Die Zinsperioden werden nicht angepasst.  

(4)  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 

als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-

enten (wie nachstehend definiert). 

"Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

"Actual/Actual (ICMA)" meint, falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-

periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 

er beginnt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-

periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 

der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-

ode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-

riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

(5)  Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 

"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 

die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

(6)  Stückzinsen. Bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen sind Stückzinsen zahlbar. 

§ 4 

(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 

in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am 15.01.2026 (der "Endfäl-

ligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von 100,00% des Nennbetrags (der "Rückzahlungs-

betrag") zurückgezahlt. 



§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) der Anleihebedingungen ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldver-

schreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig zurückzuzahlen. 

(2) Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Anleihegläubiger sind nicht 

berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu verlangen. 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von 100,00 % des Nennbetrags zu-

züglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rück-

zahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung 

der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Aus-

schluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbind-

lichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL) gemäß BaSAG 

anrechenbaren berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten auf unlimitierter und nach oben un-

eingeschränkter Basis führen würde, und falls die Voraussetzungen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 

und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-

soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen, falls zum Zeitpunkt einer vorzeitigen Rückzahlung 

oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Aufsichtsvorschriften die 

vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer oder mehreren alter-

nativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen erlaubt ist, wird die Emit-

tentin diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen erfül-

len. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall darstellt. 

§ 6 

(Zahlungen) 



(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-

gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-

teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-

potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 

der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital und Zinsen vorgesehener Tag verschoben werden, haben 

Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht 

berechtigt, weitere Zinsen und sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

 "Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Ex-

press Transfer System 2 (TARGET2) oder dessen Nachfolger in Betrieb sind und Zahlungen in 

Euro abwickeln. 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention"). 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen, den Wahlrückzahlungs-

betrag (Call), den Wahlrückzahlungsbetrag (Put), sowie sonstige auf oder in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 

Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 



(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 

Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 

festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 

vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 

und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 

ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital und/o-

der Zinsen zu zahlen. 

§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich, handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

(2) Berechnungsstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG handelt als Berechnungsstelle für die Schuldver-

schreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 

und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in derselben Stadt oder demselben Land 

zu bestimmen, Mitteilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, 

die Zahlstellen oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß 

§ 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 

den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 



und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine 

andere Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emitten-

tin für alle sich aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Ver-

pflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu set-

zen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-

hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-

zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 



(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 

würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 

welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte Märkte 

informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind. 

§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 

wenn diese auf der Webseite www.volksbankwien.at abgerufen werden können oder wenn sie 

den Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugelei-

tet werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 

veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-

chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-

lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 

§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 

dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird. 



§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-

gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitliche 

Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Schuldverschreibungen im Markt oder anderwei-

tig zu jedem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderun-

gen zulässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl 

der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4) erfüllt sind, möglich. 

§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Wien, 

Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Wien, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt nicht 

das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeordnet, 

Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen. 
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